
Nächster Abgabetermin
für Ausgabe Juni 2024 ist

Dienstag, 21.5.2024 um 18.00 Uhr.
Annahmestelle für redaktionelle Beiträge:
VGem Aub, Frau Weber Marktplatz 1, 97239 Aub
Tel. 09335/9710-24,
E-Mail: amtsblatt@vgem-aub.bayern.de
Für unsere Anzeigenkunden:
Um weiterhin günstige Anzeigenpreise im Amtsblatt der 
VGem Aub gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Anzei-
genvorlagen nicht als Papierdruck, sondern in digitaler Form 
als PDF oder JPEG einzureichen, die Datengröße darf nicht 
mehr als 20 MB betragen, sonst kommt die E-Mail nicht an!
Redaktionsschluss:
Wir weisen darauf hin, dass nach dem im Amtsblatt angege-
benen Redaktionsschluss keine Unterlagen bzw. Anzeigen 
mehr angenommen bzw. weitergeleitet werden.

BEKANNTMACHUNGEN DER  
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT AUB

Persönliche Vorsprachen im Rathaus Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Verwaltung ist eine effektive und bürgerfreundliche Bearbei-
tung Ihrer Anliegen sehr wichtig. Deshalb bitten wir Sie um eine 
vorherige Terminvereinbarung. Bürger ohne Terminvereinbarung 
müssen mit Wartezeiten rechnen.

Sekretariat  Tel. 09335/9710-10
Einwohnermelde-/ Passamt  Tel. 09335/9710-26
Standesamt  Tel. 09335/9710-20
Bauamt  Tel. 09335/9710-34 und -23
Zusätzlich haben Sie über das Bürgerservice-Portal die Möglich-
keit, Anträge an die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Aub 
online zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren 
Bearbeitung weiterzuleiten (www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgaub).
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Stadt Aub – Markt Gelchsheim – Gemeinde Sonderhofen

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlung
Am 15.5.2024 ist die 2. Rate der Grundsteuer A und B sowie die 
2. Rate der Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig.

Freie Wohnungen im
Einzugsgebiet der VGem Aub
Sie haben Wohnraum zu vermieten?
Melden Sie Ihr Inserat kostenlos an amtsblatt@vgem-aub.bay-
ern.de oder unter Tel. 09335/9710-24.
 – 135 m2 sanierter Altbau ab Sommer 2024 in Sonderhofen zu 

vermieten, Tel. 0151/22310492
 – 73 m2 Erdgeschoss-Wohnung in Osthausen (2 Zimmer, Terras-

se, Garten, Garage, Keller) mit zusätzlicher Lagerfl äche Ne-
bengebäude, verfügbar ab Juli, Tel. 0177/1492312

Standesamtsnachrichten
Sterbefälle:
4.4.2024 Bernhard Müller, 68 Jahre, Gelchsheim
8.4.2024 Theresia Vogt, 88 Jahre, Aub

Geburt:
9.3.2024 Phelina Blassauer

 Eltern: Sonja Zehnder und Florian Blassauer, 
 Osthausen

Allianzweite Jahreskarte 
startet ins dritte Jahr
Auch im Jahr 2024, kann die Aktion der „Allianz Fränkischer Sü-
den“ genutzt werden. Es besteht wieder die Möglichkeit, mit nur 
einer Jahreskarte vier verschiedene Freibäder (Baldersheim, 
Gelchsheim, Albertshausen und Ochsenfurt) zu nutzen.
Die Preise für die allianzweite Jahreskarte ist in allen Bädern 
gleich:
• Ermäßigt  35,00 EUR
• Erwachsene  65,00 EUR
• Familien 110,00 EUR
Wir bitten darum, die Karte in Ihrem Heimatschwimmbad zu er-
werben, da die Einnahmen im jeweiligen Bad verbleiben.
Gutscheine sowie weitere Informationen erhalten Sie in der VGem 
Aub.

Info aus dem Forstrevier Bieberehren

Borkenkäfer schwärmen heuer massiv: 
Das müssen Waldbesitzer jetzt tun
Borkenkäfer schwärmen wegen der aktuell hohen Temperaturen 
massenweise aus und sind in den nächsten zwei bis drei Wochen 
mit der Eiablage beschäftigt. Bereits jetzt gibt es Fallenfänge über 
der Warnschwelle, vereinzelt wurde sogar schon die Gefähr-
dungsschwelle überschritten.
Nach der Rekordwärme im Februar folgte im März ein weiterer 
Temperaturrekord: Mit 7,1 °C war es 4,2 °C wärmer als im Mittel 
der Jahre 1961 – 1990. Bei diesen hohen Temperaturen halten es 
auch die Fichtenborkenkäfer nicht mehr unter der Rinde aus und 
beginnen zu schwärmen.
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Angesichts der aktuellen Lage wird folgendes Vorgehen emp-
fohlen:
	1.	 Fahren Sie jetzt liegendes, befallenes Holz aus dem Wald! Die 

Käfer sind nun – je nach Witterung – ca. zwei bis drei Wochen 
mit der Eiablage beschäftigt. Danach fliegen sie wieder aus, 
um Geschwisterbruten anzulegen. Momentan können Sie also 
wirksam Borkenkäfer abschöpfen.

	2.	 Systematische Bohrmehlsuche: Gehen Sie jetzt an stehenden 
Fichten überall dort intensiv auf Bohrmehlsuche, wo liegendes 
Holz befallen wurde. Da der Brutraum in den Schadhölzern 
jedoch schnell besetzt ist, konzentrieren sich weiter anfliegen-
de Buchdrucker und Kupferstecher auf angrenzende, stehende 
Fichten.

	3.	 Stehendbefall aufspüren: Suchen Sie auch an nach Süden 
bzw. Südwesten ausgerichteten Bestandsrändern und in den 
Randbereichen der letztjährigen Käfernester nach erstem 
Stehendbefall, also frischem Bohrmehl.

	4.	 Priorisierung bei der Aufarbeitung: Jetzt ist die letzte Möglich-
keit zur Aufarbeitung befallener Fichten aus dem vergangenen 
Jahr. Falls allerdings bereits die Rinde abfällt, sind die Käfer 
inzwischen ausgeflogen. Solche Bäume können Sie stehen 
lassen.

Gerne können Sie auch einen Beratungstermin bei Fragen zum 
Borkenkäferbefall und dem weiteren Vorgehen im Wald ausma-
chen. (Handynummer: 0160/7184954)
Maximilian Danner,
Forstrevier Bieberehren

BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT AUB

Bürgermeistersprechstunden der Stadt Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne stehe ich Ihnen zum persönlichen Austausch zur Verfügung. 
Ich bitte Sie vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren.

Telefon-Nr.: 09335/9710-21
E-Mail: r.menth@vgem-aub.bayern.de
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Stadtratssitzung  
vom 9. April 2024
Haushaltsberatung der Stadt Aub
Der Stadtrat hatte sich mit dem wohl herausforderndsten Haushalt 
in der laufenden Legislatur zu beschäftigen. Erfreulich ist die Fest-
stellung, dass es dem Auber Gewerbe die letzten Jahre gut ging, 
was eine erhebliche Steigerung der Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer nach sich zog. Doch mit den hohen Gewerbesteuerein-
nahmen steigt auch die Umlagekraft der Stadt Aub. Dies führt 
dazu, dass die Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgehen und 
die Kreisumlage erheblich steigt, was ein Minus von ca. 500.000 
EUR im Verwaltungshaushalt nach sich zieht. Hier wird die Stadt 
Aub ein Stück weit für die gute Entwicklung der letzten Jahre „be-
straft“. Von Vorteil ist es, dass die Zeit genutzt wurde, um Rück-
lagen zu bilden.
Die Anforderungen, welche an die Kommunen gestellt werden, 
werden immer größer. Den steigenden Ausgaben stehen nicht in 
gleicher Weise steigende Einnahmen gegenüber. In den Wochen 
vor der Sitzung wurde in intensiven Gesprächen ein Haushalt auf-
gestellt, der sich auf ein notwendiges Minimum an Unterhaltsmaß-
nahmen und Investitionen beschränkt. Es wird mit Augenmaß den 
Unterhaltsverpflichtungen und Pflichtleistungen nachgekommen, 
dabei aber trotzdem weiter in wichtige Zukunftsprojekte investiert.
Zentraler Bestandteil wird auch in diesem Jahr das Thema sein, 
wie man allen Generationen gerecht werden kann. Sinkenden 
Einwohnerzahlen soll entgegengewirkt und den Herausforderun-

gen des steigenden Durchschnittsalters begegnet werden. Mode-
rate Möglichkeiten der Außenentwicklung wurden in den letzten 
Jahren geschaffen. Das Thema Innenentwicklung und Wieder-
belebung leer stehender Häuser wird seit Jahren erfolgreich be-
trieben und fortgesetzt. Nun gilt es, den Fokus auf altersgerechten 
Wohnraum und auf die Bindung junger Erwachsener zu richten. 
Mit der Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes will sich die Stadt für die Zukunft gut aufstellen.
Weiter wird sich das Gremium mit dem Thema Energie beschäf-
tigen und zwar im übergeordneten als auch im eigenen Sinne. 
Nach der Grundschule im letzten Jahr, wird der Kindergarten mit 
PV-Modulen ausgestattet. Somit soll ein Großteil des eigenen 
Strombedarfes zukünftig selbst gedeckt werden.
Mit dem beschlossenen Haushalt ist es gelungen, unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen wichtige Projekte für Aub, Balders-
heim und Burgerroth anzugehen und fortzusetzen. Und das ohne 
Neuverschuldung und mit einer moderaten Rücklagenentnahme.
Die vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung wird unmittel-
bar nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht in einem der 
nächsten Amtsblätter veröffentlicht.

Tagespflege Sonderhofen – Sachstandsbericht, weitere Vor-
gehensweise und Beschlussfassung
Am 7.3.2024 fand eine Mitgliederversammlung des Verein 
St. Kunigund e.V. statt. Für den Neubau der Tagespflege in Son-
derhofen fehlen finanzielle Mittel, die durch eine Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge bzw. eines Sonderbeitrages erwirtschaftet wer-
den sollen. Der Stadtrat hat hierzu folgenden Beschluss gefasst:
Der Stadtrat sieht das Bauvorhaben „Tagespflege Sonderhofen“ 
der Caritas Sozialstation St. Kunigund e.V. als wichtige soziale 
Infrastruktureinrichtung zur Sicherung der Pflegeversorgung im 
südlichen Landkreis an. Zur Umsetzung des Projekts ist jedoch 
eine langfristige (25-jährige) finanzielle Beteiligung der Mitglieder 
(politische und Kirchengemeinden) zwingend erforderlich. Die 
Stadt Aub stimmt der vorgeschlagenen Erhöhung des Investitions-
beitrags auf max. 4 € (je Einwohner im Jahr) zur Finanzierung des 
erforderlichen Darlehens zu.

Vorstellung der Planung für die Rückhaltemaßnahme zum 
Hochwasserschutz in Burgerroth
Die Stadt Aub beabsichtigt, nordwestlich der bestehenden Bebau-
ung von Burgerroth eine Rückhaltemaßnahme in einer Größen-
ordnung von 100 m3 zu errichten. Starkregenereignissen soll so 
entgegengewirkt werden.
Um das ankommende Niederschlagswasser und die dabei mit-
transportierten Sedimentmengen zu verzögern bzw. in der Flur zu 
halten, soll der bestehende Graben entlang des Unfugweges auf 
einer Länge von 152 m um ca. 2 m verbreitert werden.
Die Kostenberechnung beläuft sich auf ca. 75.000 € brutto. Über 
das Förderprogramm FlurNatur des Amtes für ländliche Entwick-
lung wird der Neubau der Rückhaltemaßnahme in Burgerroth 
unterstützt. Die Förderhöhe beträgt bis zu 85 % der Gesamtkos-
ten, höchstens aber 50.000 €.
Der Stadtrat beschloss, den Förderantrag beim ALE zu stellen.

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Renovierung 
des Feuerwehr-Schulungssaals in Aub
Antragsteller: Freiwillige Feuerwehr Aub e. V.
Die Freiwillige Feuerwehr Aub e. V. hat zwei verschiedene Sanie-
rungsvarianten herausgearbeitet und beantragt eine Kostenbetei-
ligung der Stadt Aub, als Eigentümerin des Gebäudes, in Höhe 
von 50% der Gesamtkosten (ca. 22.000 EUR). Zudem ist die 
Feuerwehr bereit, einen erheblichen Anteil an Eigenleistungen zu 
erbringen. Der Stadtrat stimmte dem Antrag für die umfassende 
Sanierung incl. Austausch des Estrichs zu. Weiter möchte ich dem 
Feuerwehrverein meinen Dank für die Bereitschaft aussprechen, 
Eigenleistungsstunden zu erbringen und einen erheblichen Teil 
aus dem Erlös des Feuerwehrfestes in das Feuerwehrhaus zu 
investieren.

Erstellen von Niederspannungsanlagen durch die N-ERGIE 
Netz GmbH
Gegen die Erstellung der Niederspannungsanlagen in der Quaglia-/
Ochsenfurter Str. sowie der Uffenheimer Straße hatte der Stadtrat 
keine Einwände. Die Baumaßnahmen sind für Ende April Anfang 
Mai vorgesehen und verlaufen so weit wie möglich im Gehweg.
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Bekanntgabe aus der Bauverwaltung
Kläranlage
In der Kläranlage kommt es wieder sehr häufig zur Einleitung von 
Fremdstoffen. Diese Fremdstoffe machen immer wieder den Ein-
satz der Berufstaucher erforderlich, da die Einleitungen sich im 
Belebungsbecken absetzen. Zudem müssen aus energetischen 
Zwecken die Belüftungsmembranen getauscht werden.
Es erfolgt erneut der Hinweis, dass das Einleiten von Fest- 
und Fremdstoffen verboten und zudem unsolidarisch ist, 
denn die dadurch entstehenden Mehrkosten, wie beispiels-
weise für den Tauchereinsatz, werden von den Gebührenzah-
lern getragen.
Es erfolgte daher eine Auftragsvergabe für die Bodenschlamm-
absaugung und den Ersatz der Belüftermembrane im Belebungs-
becken in Höhe von 25.130,59 EUR/brutto.
Weiter wurde vom Ingenieurbüro des Abwasser-Zweckverbandes 
Ochsenfurt mitgeteilt, dass die hydraulische Berechnung, die zu 
einem möglichen Anschluss an den AVO notwendig ist, vermutlich 
erst im Juni abgeschlossen werden kann.

Bekanntgaben und Auftragsvergaben
	•	 Beleuchtung der Bachgasse in Baldersheim mit Solarleuchten, 

4.784,30 EUR/brutto.
	•	 Reparatur der Wärmepumpe für das Familienschwimmbad 

Baldersheim, 13.225,49 EUR/netto
	•	 Aufgrund des aktuell günstigen Strompreises wurde der Strom-

liefer-Vertrag vorzeitig für das Jahr 2027 zum Preis von 8,74 ct 
pro kw/h netto verlängert.

Feldgeschworenentag in Baldersheim
100 Jahre Feldgeschworenenverband Ochsenfurt
Am Samstag, den 4. Mai 2024 feiern die Siebener ihren Feld-
geschworenentag in Baldersheim. Hierbei steht neben dem Got-
tesdienst und der Kundgebung vor allem das 100-jährige Jubiläum 
des Verbandes im Mittelpunkt. Folgendes Programm ist dabei vor-
gesehen:
	 8.00 Uhr	 gemeinsames Ankommen am Familienbad Baldersheim
	 8.45 Uhr	 Festzug zur Kirche St. Georg
	 9.00 Uhr	 ökumenischer Gottesdienst
	10.15 Uhr	 Kundgebung auf dem Kirchplatz
	12.15 Uhr	 Mittagessen in Michels Musikscheune
	13.45 Uhr	 Tagung der Feldgeschworenen

Eine Bitte an die Anwohner
Wir erwarten an diesem Tag 300 Gäste in Baldersheim, die alle 
mit dem Pkw anreisen. Es ist angedacht, die Parkplätze um das 
Schwimmbad zu nutzen. Hilfreich wäre es für uns, wenn die Höfe 
im Bereich Schwimmbad, Bachgasse und Kornmarkt ihre Tore 
öffnen und den jeweiligen Hof als Parkfläche zur Verfügung stellen 
könnten. Die Baldersheimer Siebener werden hier noch auf die 
jeweiligen Eigentümer*innen zukommen. Bitte parken sie ihre 
Pkws an diesem Tag nicht in dem beschriebenen Bereich.
Der Kirchenzug führt vom Schwimmbad über die Badstraße zum 
Kornmarkt und von dort hoch zur Kirche. Wir wollen Baldersheim 
natürlich in einem ansprechenden Bild präsentieren. Wir bitten 
daher alle Hauseigentümer der Badstraße, des Kornmarktes, 
der St.-Georg-Str. (im Bereich des Kornmarktes) und der 
Kirchgasse um Beflaggung ihrer Häuser. Gerne dürfen diese 
auch mit Blumenschmuck versehen werden.
Bereits im Voraus herzlichen Dank für ihre Mitwirkung. Ein be-
sonderer Dank geht an die Musikgemeinschaft Baldersheim-Bur-
gerroth, dem Elternbeirat des Kindergartens Baldersheim sowie 
der FFW Baldersheim und natürlich den Feldgeschworenen, ohne 
deren Unterstützung dieser außergewöhnliche Tag in Baldersheim 
nicht denkbar wäre.
gez. Roman Menth, Erster Bürgermeister

Familienbad Baldersheim
In Kürze startet die diesjährigen Freibadsaison 2024 im Familien-
bad Baldersheim. Ab Mitte Mai öffnet das Schwimmbad bei einer 
Tagestemperatur ab 22º C, von 12.00 bis 20.00 Uhr seine Tore 
(letzter Einlass ist um 19.00 Uhr). Bei unsicheren Wetterverhält-
nissen erfahren Sie auf der Homepage des Familienbades Bal-
dersheim (www.familienschwimmbad-baldersheim.de), ob das 
Bad geöffnet oder geschlossen ist.
Mihaela und Marian Popescu betreuen auch in dieser Saison, 
täglich von 12.00 bis 22.00 Uhr den Kiosk und kümmern sich um 
das leibliche Wohl der Badegäste und Besucher.
Ein herzliches Dankeschön allen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, die das Schwimmbad aus seinem Winterschlaf geholt 
haben und einen reibungslosen Ablauf der kommenden Bade-
saison sicherstellen.
Wer das ehrenamtliche Badeaufsichtsteam unterstützen möchte, 
ist herzlich willkommen und kann sich gerne an Herrn Bürger-
meister Menth wenden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine gute Badesaison mit 
vielen vergnügten Sonnenstunden.

In den Pfingstferien (von 20.5. – 2.6.) findet kein Äber Markt statt.
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Verkehrseinschränkungen
Aufgrund einer Baumaßnahme zum EEG-Netzausbau der N-ER-
GIE kommt es in der Zeit vom Montag, 6. Mai 2024 bis Freitag, 
14. Juni 2024 zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Qua-
gliastraße, Gülchsheimer Weg und Ochsenfurter Straße. Wir bitten 
um Verständnis!

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europawahl am 
Sonntag, 9. Juni 2024
	 1.	Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Stadt Aub für 

die Wahlbezirke der Stadt Aub wird in der Zeit von Dienstag, 
21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.00  Uhr bis 
12.00  Uhr und donnerstags zusätzlich von 13.30  Uhr bis 
18.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

		 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

		 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

	 2.	Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024, 
12.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

	 3.	Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

		 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

	 4.	Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 
609 Würzburg – Land durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Stimmkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

	 5.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	5.1	wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt 

ist.
		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 7. Juni 

2024, 18.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft 
Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, beantragen.

	5.2	eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

	 a)	sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 

Europawahlordnung) – bis zum 19. Mai 2024 – oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung) – bis zum 24. Mai 2024 – 
versäumt hat,

	 b)	ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buch-
stabe a) genannten Fristen entstanden ist,

	 c)	ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

	 6.	Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

	 7.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

	 –	einen amtlichen Stimmzettel,
	 –	einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
	 –	einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
	 –	ein Merkblatt für die Briefwahl.
		 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 

wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat 
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an ihr Wahlamt wenden.

		 Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12.00 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt 
zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

	 8.	Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

	 9.	Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

	10.	Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

		 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Aub, 1.5.2024
Die Gemeindebehörde
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BEKANNTMACHUNGEN  
DES MARKTES GELCHSHEIM

Bürgermeistersprechstunden des Marktes 
Gelchsheim
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Kontaktdaten: 	 Festnetz: Tel. 09335/1087
	 Mobil: 0151/64826159
	 E-Mail: bgm@gelchsheim.de

Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Sitzung Marktgemeinderat Gelchsheim
Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:
Datum: 	Montag, 13. Mai 2024
Zeit: 	 Beginn um 20.00 Uhr
Ort: 	 Rathaus Gelchsheim, Hauptstraße 37
Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen!
Anträge jeglicher Art (auch Bauanträge), die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, müssen mindestens 10 Tage vor dem Sit-
zungstermin bei der Verwaltung eingegangen sein.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Ergebnisbericht aus der  
Marktgemeinderatsitzung vom 8.4.2024
Der Marktgemeinderat war beschlussfähig und vollständig 
anwesend.
	1)	Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 11.3.2024 

wird genehmigt.
	2)	Der Markt Gelchsheim hat keine Einwände gegen die Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Photovoltaikanlage Hohestadt – Fa. Herrhammer“ mit 
den zugehörigen örtlichen Bauvorschriften sowie der 
28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Och-
senfurt.

		 Belange des Marktes Gelchsheim werden nicht berührt.
	3)	Der Marktgemeinderat stimmt den baulichen Veränderun-

gen zur Errichtung einer Kühlzelle (Innenbereich) sowie 
ggf. einer Tiefkühlzelle (Außenbereich) im Kiosk des Frei-
bades Gelchsheim gem. § 6 Nr. 1 des Pachtvertrages 
zwischen dem Markt Gelchsheim und dem Pächter Roland 
Nöth zu.

	4)	Bauvorhaben „Tagespflege Sonderhofen“ der Caritas 
Sozialstation St. Kunigund e. V.

		 Der Marktgemeinderat sieht das Bauvorhaben „Tagespflege 
Sonderhofen“ der Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V. als 
wichtige soziale Infrastruktureinrichtung zur Sicherung der 
Pflegeversorgung im südlichen Landkreis an. Zur Umsetzung 
des Projekts ist jedoch eine langfristige (25-jährige) finanziel-
le Beteiligung der Mitglieder (politische und Kirchengemein-
den) zwingend erforderlich. Der Markt Gelchsheim stimmt der 
vorgeschlagenen Erhöhung des Investitionsbeitrages bis zu 
4,00 €/Einwohner zur Finanzierung des erforderlichen Darle-
hens zu.

		 Die Beschlüsse zur Umsetzung des Bauvorhabens „Tages-
pflege Sonderhofen“ und zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 
sind von der Mitgliederversammlung der Caritas Sozialstation 
St. Kunigund e. V. zu fassen. Der 1. Bürgermeister oder sein 
Vertreter im Amt werden ermächtigt, für die Umsetzung des 
vorgenannten Bauvorhabens und der erforderlichen Erhöhung 
des Investitionsbeitrags bis 4,00 €/Einwohner auf die Zeit-
dauer des erforderlichen Darlehens zuzustimmen.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Roland 
Nöth um 20.58 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates Gelchsheim.

Maibaumaufstellungen
Die Aufstellung der Maibäume in unseren Gemeinden (Gelchs-
heim, Oellingen und Osthausen) wird am Dienstag, den 30. April 
2023, um 19.00 Uhr durch unsere Feuerwehren vorgenommen. 
Die festliche und musikalische Umrahmung findet wie gewohnt 
statt. Für das leibliche Wohl in allen drei Gemeinden ist bestens 
gesorgt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen!
1. Bürgermeister,
Roland Nöth

Haushaltssatzung des Markts Gelchsheim
(Landkreis Würzburg)

Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern erlässt der Markt Gelchsheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 2.293.600,00 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 1.596.600,00 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
	1.	 Grundsteuer
		  a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	�  390 v. H.
		  b) für die Grundstücke (B)			�    390 v. H.
	2.	 Gewerbesteuer			�    390 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.
Markt Gelchsheim, den 22.3.2024
Roland Nöth,
1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 des Marktes 
Gelchsheim wurde mit Schreiben des Landratsamtes Würzburg 
vom 21.3.2024 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssat-
zung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen ist bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltsatzung in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Aub,
Marktplatz 1, 97239 Aub, öffentlich zugänglich.
Markt Gelchsheim, den 27.3.2024
Roland Nöth,
1. Bürgermeister

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europawahl am 
Sonntag, 9. Juni 2024
	 1.	Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Stadt Aub für 

die Wahlbezirke des Marktes Gelchsheim wird in der Zeit von 
Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und donnerstags zusätzlich von 13.30 Uhr bis 
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18.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

		 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

		 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

	 2.	Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024, 
12.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

	 3.	Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

		 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

	 4.	Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 
609 Würzburg-Land durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Stimmkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

	 5.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	5.1	wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt 

ist.
		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 7. Juni 

2024, 18.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft 
Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, beantragen.

	5.2	eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

	 a)	sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) – bis zum 19. Mai 2024 – oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung) – bis zum 24. Mai 2024 – 
versäumt hat,

	 b)	ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buch-
stabe a) genannten Fristen entstanden ist,

	 c)	ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

	 6.	Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

	 7.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

	 –	einen amtlichen Stimmzettel,
	 –	einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
	 –	einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
	 –	ein Merkblatt für die Briefwahl.
		 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 

wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat 
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an ihr Wahlamt wenden.

		 Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12.00 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt 
zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

	 8.	Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

	 9.	Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

	10.	Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

		 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Gelchsheim, 1.5.2024
Die Gemeindebehörde

BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE SONDERHOFEN

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeden Freitag von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zudem bin ich je-
derzeit telefonisch oder persönlich erreichbar.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112



7Nummer 5
1. Mai 2024

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 26. März 2024
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan 2024
Der Entwurf für den Haushalt 2024 wurde den Mitgliedern des 
Gemeinderates Anfang März zugesandt.
Die Haushaltssatzung sowie die Haushaltsplanungen 2024 wur-
den im Sachvortrag von der Kämmerin erläutert und vorgestellt.
Die Satzung wurde beschlossen und wird zu einem späteren Zeit-
punkt veröffentlicht werden.

Beschlussfassung über die Finanzplanung bis 2027
Das Investitionsprogramm bis 2027 wurde von der Kämmerin im 
Einzelnen vorgestellt und erläutert. Die vorgelegte Finanzplanung 
bis 2027 wurde beschlossen.

Betriebskostenförderung nach der Richtlinie zur Förderung 
der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter drei Jahren 
in Kindertageseinrichtungen (Bundesmittel) 2024
Weiterhin gibt es die Zuwendung des Bundes zum Ausbau von 
Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder in den Kindergärten.
Die Höhe der Förderung richtet sich nach der jeweiligen Bu-
chungszeit des unter 3-jährigen Kindes in der Einrichtung und des 
vom Staat festgesetzten Ausbaufaktors und dem Basiswert.
Zuwendungsempfänger ist die Gemeinde.
Die Gemeinden können die Gelder an alle Kindergärten weiter-
geben oder auch nur den örtlichen Kindergarten fördern, müssen 
sie aber nicht. Das kann flexibel gehandhabt werden.
Der genaue Betrag wird erst in der Endabrechnung für das Ka-
lenderjahr 2024 endgültig festgelegt.
Der Förderbetrag des Bundes (Bundesmittel) in Höhe von 11.366 € 
für das Jahr 2024 wird nicht an den Kindergarten St. Johannes-
verein e. V. Kinderhaus Sockenflitzer, Sonderhofen weitergegeben. 
Der Förderbetrag des Bundes (Bundesmittel) in Höhe von  
919,00 € für das Jahr 2024 wird nicht an den Kindergarten Kath. 
Kindergarten Essfeld St. Peter & Paul weitergegeben.

Tagespflege Sonderhofen-Sachstandsbericht, weitere Vor-
gehensweise und Beschlussfassung
Am 7.3.2024 fand eine Mitgliederversammlung des St. Kunigund 
e. V. statt. Für den Neubau der Tagespflege in Sonderhofen fehlen 
finanzielle Mittel, die durch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
erwirtschaftet werden sollen.
Der Vorsitzende verlas das Schreiben der Caritas Sozialstation 
St. Kunigund e. V. vom 14.3.2024.
Die Mitgliedsgemeinden sehen die Unterstützung mit einem Bau-
kostenzuschuss von 3,00 €/Einwohner zusätzlich zum Mitglieds-
beitrag von 1,00 €/Einwohner positiv und möchten das Bauvor-
haben unterstützen. Der Baukostenzuschuss ist auf eine Dauer 
von 25 Jahren berechnet.
Nur der Markt Giebelstadt hat sich gegen eine Unterstützung aus-
gesprochen, da vor Ort bereits eine Tagespflege angeboten wird. 
Dadurch müsste die Unterstützung durch Giebelstadt von den 
anderen Mitgliedsgemeinden aufgefangen werden.
Zur Umsetzung des Vorhabens kommt es auch darauf an, ob ein 
günstiger Kredit abgeschlossen werden kann.
Der Gemeinderat sieht das Bauvorhaben „Tagespflege Sonder-
hofen“ der Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V. als wichtige 
soziale Infrastruktureinrichtung zur Sicherung der Pflegeversor-
gung im südlichen Landkreis an. Zur Umsetzung des Projekts ist 
jedoch eine langfristige (25-jährige) finanzielle Beteiligung der 
Mitglieder (politische und Kirchengemeinden) zwingend erforder-
lich. Die Gemeinde Sonderhofen stimmt der vorgeschlagenen 
Erhöhung der Gesamtumlage bis zu 4,00 €/Einwohner zur Fi-
nanzierung des erforderlichen Darlehens zu.

Stadt Röttingen – 6. Änderung des Flächennutzungsplans u. 
Aufstellung des Bebauungsplans „Kapellenberg“; förmliche 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat Röttingen hat in seiner Sitzung am 6.5.2019 den Auf-
stellungsbeschluss zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans 
und zum Bebauungsplan „Kapellenberg“ der Stadt Röttingen 
gefasst.

Durch die Neuausweisung von WA-Flächen (Allgemeines Wohn-
gebiet) im Bebauungsplan „Kapellenberg“ soll dem örtlichen 
Bedarf an Wohnbaugrundstücken nachgekommen werden.
Die südliche Teilfläche des Plangebiets ist im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellt; die 
übrigen Flächen sind als landwirtschaftliche Fläche definiert. Da 
der Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln ist, ist der Flächennutzungsplan im 
Bereich der nördlichen Teilhälfte von ca. 2,33 ha im Parallelver-
fahren zu ändern (§ 8 Abs. 3 BauGB).
Die Gemeinde Sonderhofen wird als Nachbargemeinde an der 
Bauleitplanung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Gemeinde 
Sonderhofen hat keine Einwände.

Stadt Ochsenfurt – Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Hohestadt Fa. Herrhammer“ sowie 
28. Änderung Flächennutzungsplan; Beteiligung der Behör-
den nach § 4 Abs. 2 BauGB
Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes „Photovoltaikanlage Hohestadt – Fa. Herrhammer“ mit den 
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften sowie der 28. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochsenfurt ist ein beab-
sichtigtes Bauvorhaben zur Errichtung einer Freiflächenphotovol-
taikanlage in Ost-West-Aufständerung im baulichen Anschluss an 
die Betriebsgebäude und - anlagen im Gewerbegebiet Hohestadt-
Spitaläcker.
Der Solarpark soll von der im Gewerbegebiet ansässigen Fa. 
Herrhammer als Eigenverbrauchsanlage betrieben werden. Über-
schüsse sollen ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.
Die Gemeinde Sonderhofen wird als Nachbargemeinde an dem 
Bauleitplanverfahren beteiligt. Belange der Gemeinde Sonderho-
fen werden nicht berührt.

Antrag auf Baugenehmigung; Anbau eines Wintergartens im 
Kellergeschoss, Flur-Nr. 476, Gemarkung Sonderhofen
Der Bauantrag beinhaltet den Anbau eines Wintergartens im Kel-
lergeschoss.
Das Bauvorhaben richtet sich baurechtlich nach § 34 BauGB, 
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile.
Der Gemeinderat Sonderhofen erteilte sein Einvernehmen zum 
Antrag auf Baugenehmigung „Anbau eines Wintergartens im Kel-
lergeschoss, Bahnhofstraße 19, Flur-Nr. 476, Gemarkung Sonder-
hofen“.

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis; Fassaden-
sanierung sowie Reparatur der Turmuhr Katholische Kirche 
St. Peter und Paul Sächsenheim, FlSt.-Nr. 43, Gemarkung 
Sächsenheim
Antragsteller: Gemeinde Sonderhofen, Kirchgasse 17, 97255 
Sonderhofen
Der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis beinhaltet die 
Fassadensanierung der Farbe auf der Nordseite am Giebel sowie 
die Reparatur der Turmuhr der Katholischen Kirche St. Peter und 
Paul, Birkenstraße 5, Flst. Nr. 43, Gemarkung Sächsenheim.
Wer Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen 
Ort verbringen will, bedarf der Erlaubnis gemäß Art. 6 BayDSchG.
Das Gebäude ist als Einzeldenkmal gelistet.
Der Gemeinderat Sonderhofen erteilte sein Einvernehmen zum 
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis „Fassadensanie-
rung der Farbe auf der Nordseite am Giebel sowie die Reparatur 
der Turmuhr der Katholischen Kirche St. Peter und Paul, Birken-
straße 5, Flst. Nr. 43, Gemarkung Sächsenheim“.

Antrag auf Errichtung einer Zaunanlage mit Toren auf FlSt.-
Nr. 185, Gemarkung Sonderhofen zur Einfriedung des Spiel-
platzes
Antragsteller: CSU-Sonderhofen
Der Vorsitzende verlas den Antrag des CSU-Ortsverbandes Son-
derhofen vom 26.2.2024.
Sinngemäß: „Es kommt immer wieder vor, dass Katzen und Hun-
de den Sandkasten verunreinigen. Ein sicherer Schutz wäre eine 
Sandkastenabdeckung. Diese müsste aber von den Spielplatz-
besuchern beim Benutzen des Sandkastens abgedeckt und im 
Anschluss wieder zugezogen werden, was sich nicht umsetzen 
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lässt. Ein Zaun würde den Zugang von Tieren zum Spielplatz zu-
mindest erschweren. Ein weiterer Aspekt zur Errichtung einer 
Zaunanlage sei der Schutz der Kinder vor den Gefahren beim 
Ausrücken der First-Responder Gruppe oder der Feuerwehr. Der 
CSU-Ortsverband würde die fachgerechte Ausführung und Auf-
stellung des Zaunes in Eigenleistung erbringen. Die Gemeinde 
soll lediglich die Materialkosten von voraussichtlich ca. 4.000 € 
übernehmen. Rücksprache mit dem Sportverein hat es bereits 
gegeben, der dieses Projekt vollumfänglich befürwortet.“
Anschließend verteilte der Vorsitzende Bilder des derzeitigen Zu-
standes am Spielplatz sowie Skizzen des geplanten Zaunes. Bei 
einer Besichtigung konnten keine Exkremente von Tieren im 
Sandkasten festgestellt werden. Seiner Ansicht nach kann ein 
Zaun Katzen nicht vom Sandkasten abhalten und frei laufende 
Hunde sind ihm nicht bekannt. Auch die Bauart des Zaunes und 
die Gestaltung aus verzinktem Stahl findet er übertrieben und 
nicht kindgerecht. Anschließend fragt er das Gremium nach deren 
Meinung.
Nach längerer ausführlicher Diskussion schlug der Vorsitzende 
vor, erst einmal eine Sandkastenabdeckung anzubringen und 
nach Rücksprache mit der Feuerwehr, im Herbst über das Re-
gionalbudget den Bau eines Zaunes mit Fördermitteln zu beantra-
gen und stellte den mit eingereichten Beschlussvorschlag des 
CSU-Ortsverbandes zur Abstimmung.
Der Gemeinderat stimmte der Errichtung einer Zaunanlage auf 
dem Flurstück 185 Gemarkung Sonderhofen zur Einfriedung des 
Spielplatzes am Feuerwehrhaus durch den CSU-Ortsverband 
Sonderhofen mit Kostenübernahme nicht zu.
Der Gemeinderat stimmte anschließend der Anschaffung einer 
Sandkastenabdeckung für den Spielplatz am Feuerwehrhaus zu.
Über das Regionalbudget 2025 soll im Herbst eine Förderanfrage 
zur Errichtung einer Zaunanlage für den Spielplatz am Feuer-
wehrhaus gestellt werden.

Bekanntgaben
Schulverband Gaukönigshofen
Ab 1.9.2024 wird eine Jugendsozialarbeitkraft mit jährlichen Kos-
ten von rund 17.000 € eingestellt. Diese wird von der Regierung 
von Unterfranken gefördert. Der Förderantrag ist gestellt.
Momentan besuchen 125 Schüler die Grundschule, davon 86 aus 
Gaukönigshofen und 39 aus Sonderhofen. Die Umlage beträgt für 
Sonderhofen im Jahr 2024 2.426,40 €/pro Schüler (2023: 2.887,50 €).
Das Haushaltsvolumen beträgt 2024 364.100 € gegenüber dem 
Vorjahr mit 697.500 €.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
in Sonderhofen 
Von April bis einschließlich Oktober ist der Wertstoffhof am Sams-
tag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Wertstoffhof – Betreuung
Ab sofort sucht die Gemeinde Sonderhofen eine Person, die zu 
den bekannten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes die Betreuung 
übernimmt. Bei Interesse bitte melden. 
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Netzverstärkung Grafenrheinfeld-Kupferzell-Großgartach

Baustart zwischen Kupferzell 
und Rittershausen
Die TransnetBW erhöht die Kapazität und die Leistungsfähigkeit 
des Stromnetzes im Nordosten Baden-Württembergs zwischen 
Großgartach, Kupferzell und Rittershausen. Dafür wird das be-
stehende Netz in der Region verstärkt, um Überlastungen ent-
gegenzuwirken, die im Zuge der Energiewende in Süddeutsch-
land zu erwarten sind.

Auf Abschnitt 2, zwischen dem Umspannwerk Kupferzell und 
Rittershausen, starten jetzt die Bauarbeiten. Auf die bestehende 
Leitungsanlage werden zusätzliche Leiterseile aufgelegt. Im Rah-
men der Bauarbeiten kommen auch Hubschrauber zum Einsatz. 
Der Baustart variiert in den verschiedenen Gemeinden entlang 
der Trasse.
Sie haben Fragen zum Baustart oder generell zum Projekt? Spre-
chen Sie uns gerne an!
Über unsere kostenfreie Hotline (Tel. 0800/380470-1) stehen wir 
Ihnen Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 
bis 20.00 Uhr für Ihre Fragen zur Verfügung. Alternativ können Sie 
sich auch per E-Mail unter dialognetzbau@transnetbw.de oder 
über das Kontaktformular an uns wenden.
Weitere Informationen zur Netzverstärkung Grafenrheinfeld – 
Kupferzell – Großgartach finden Sie auf unserer Website: trans-
netbw.de/de/netzentwicklung/projekte/grafenrheinfeld-kupferzell-
grossgartach

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europawahl am 
Sonntag, 9. Juni 2024
	 1.	Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die Stadt Aub für 

die Wahlbezirke der Gemeinde Sonderhofen wird in der Zeit 
von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 
8.00  Uhr bis 12.00  Uhr und donnerstags zusätzlich von 
13.30 Uhr bis 18:0.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsge-
meinschaft Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberech-
tigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes ein-
getragen ist.

		 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

		 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

	 2.	Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024, 
12.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft Aub, 
Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

	 3.	Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

		 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit 
Briefwahlunterlagen erhalten haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

	 4.	Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 
609 Würzburg-Land durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Stimmkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

	 5.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	5.1	wer in das Wählerverzeichnis eingetragen und wahlberechtigt 

ist.
		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bis zum Freitag, 7. Juni 

2024, 18.00 Uhr im Rathaus Aub (Verwaltungsgemeinschaft 
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Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub, Zimmer 4) schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den 
Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, beantragen.

	5.2	eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

	 a)	sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung) - bis zum 19. Mai 2024 - oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (nach § 21 Abs. 
1 der Europawahlordnung) - bis zum 24. Mai 2024 - ver-
säumt hat,

	 b)	ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buch-
stabe a) genannten Fristen entstanden ist,

	 c)	ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

		 Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, 
elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden.

	 6.	Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

	 7.	Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

	 –	einen amtlichen Stimmzettel,
	 –	einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
	 –	einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
	 –	ein Merkblatt für die Briefwahl.
		 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 

wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat 
zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein 
weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen 
kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten 
umgehend an ihr Wahlamt wenden.

		 Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12.00 Uhr, besteht 
noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt 
zu beantragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

	 8.	Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberech-
tigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Aus-
weis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern.

	 9.	Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge-
hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

	10.	Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

		 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch 
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Sonderhofen, 1.5.2024
Die Gemeindebehörde

FÜR UNSERE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER

  Rund um Kinder und Familien

Familienstützpunkt Aub
Neu ab 1.5.2024
Frau Kristina Frede
Sozialpädagogin
Hauptstr. 31, 97239 Aub
Tel. 09335/9971818
Insta/Facebook: Familienstuetzpunkt_Aub

Anmeldung im Kindergarten Kunterbunt Aub 
für das Kindergartenjahr 2024/2025
Auch in diesem Jahr können Sie Ihr Kind ab sofort per E-Mail
kindergarten@stadt-aub.de im Kindergarten Kunterbunt an-
melden.
Wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf.
Angemeldet werden können Kinder zwischen 1 Jahr und 6 Jahren.
Für die Kinder ab 1 Jahr besteht eine Kleinkindgruppe, in der die 
Kinder nach ihren Möglichkeiten und ihrem Entwicklungsstand 
individuell betreut und gefördert werden können.
Sie haben die Wahl, ob Sie Ihr Kind täglich einige Stunden oder 
einige Tage in der Woche bringen möchten.
Um den Kindern einen leichteren Start in den Kindergarten zu 
ermöglichen, beginnen wir mit einer 4-wöchigen Eingewöhnungs-
zeit.
Für die Kinder ab 3 Jahren steht Ihnen eine Kindergartengruppe 
zur Verfügung, in denen die Kinder individuell gefördert werden 
können. Wir arbeiten intensiv miteinander und altersentsprechend 
in Kleingruppen.
Unsere täglichen Angebote richten sich immer nach dem aktuellen 
Thema oder den momentanen Interessen der Kinder.

Unser Kindergarten bietet Ihnen folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag	 von 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag	 von 7.00 – 15.00 Uhr
Eine Aufnahme erfolgt stets zu Beginn eines Monats.
Birgit Hoos, Leitung
Kindergarten Kunterbunt Aub
Hauptstr. 17
Tel. 09335/997468
E-Mail: kindergarten@stadt-aub.de

Kindergarten Gelchsheim
Vielen Dank!
Wir möchten uns von Herzen bei denen bedanken, die für den 
Kindergarten St. Josef Geld an St. Martin und am Nikolausmarkt 
erwirtschaftet haben. Ebenso möchten wir uns allgemein bei allen 
bedanken, die uns immer wieder finanziell unterstützen.
Durch diesen Einsatz konnten wir neue Geräte für unseren Turn-
raum anschaffen!
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Wir haben mit den Kindern in einer Kinderkonferenz besprochen, 
dass wir mit diesem Geld neue Materialien kaufen dürfen. Die 
Kinder hatten viele verschiedene Ideen und gemeinsam durften 
sie schließlich für vier Geräte abstimmen.
Diese vier Geräte stellten die Kinder dem Elternbeirat vor und 
dieser gab uns die Zustimmung. Nun freuen wir uns über unsere 
neue Weichbodenmatte, neuen Bälle, Hüpfpferde und Reifen.
Ohne diese Unterstützung wäre diese Aktion nicht möglich gewesen.
Wir möchten Danke sagen, an alle die es ermöglicht haben, un-
sere Kindergartenzeit noch erlebnisreicher zu gestalten.

Vielen Dank! 

wir möchten uns von Herzen bei denen bedanken, die für den Kindergarten St. Josef 
Geld an St. Martin und am Nikolausmarkt erwirtschaftet haben. Ebenso möchten wir 
uns allgemein bei allen bedanken die uns immer wieder finanziell unterstützen.  

Durch diesen Einsatz konnten wir neue Geräte für unseren Turnraum anschaffen! 

Wir haben mit den Kindern in einer Kinderkonferenz besprochen, dass wir mit diesem 
Geld neue Materialien kaufen dürfen. Die Kinder hatten viele verschiedene Ideen und 
gemeinsam durften sie schließlich für vier Geräte abstimmen.  

Diese vier Geräte stellten die Kinder dem Elternbeirat vor und dieser gab uns die 
Zustimmung. Nun freuen wir uns über unsere neue Weichbodenmatte, neuen Bälle, 
Hüpfpferde und Reifen. 

Ohne diese Unterstützung wäre diese Aktion nicht möglich gewesen. 

Wir möchten danke sagen, an alle die es ermöglicht haben, unsere Kindergartenzeit 
noch erlebnisreicher zu gestalten.  

 

 

 Realschule am Maindreieck, Ochsenfurt
Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. Klasse 
der Realschule Ochsenfurt
Die Anmeldungen werden im Sekretariat ent-
gegengenommen:
Montag, 6.5.2024 bis Mittwoch, 8.5.2024
  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Donnerstag, 9.5.2024
Feiertag
Freitag, 10.5.2024
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Abendtermin:
Mittwoch
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Bitte mitbringen:
- Übertrittszeugnis im Original
- Geburtsurkunde
- Zwei Lichtbilder (Passbildgröße)
- Impfbuch im Original

Um die Wartezeiten bei der Anmeldung zu verkürzen, können 
Sie alle benötigten Formulare unter rs-ochsenfurt.de (Rubrik 
Übertritt) abrufen und in aller Ruhe zu Hause ausfüllen.
Aufnahmebedingungen:
Schüler aus der Jahrgangsstufe 4
≤ 2,66 aus D/M/HSU
≥ 3,0 Probeunterricht in D und M
Schüler aus der Jahrgangsstufe 5
≤ 2,5 aus D/M im Jahreszeugnis
kein Probeunterricht möglich

Probeunterricht: Der Probeunterricht findet vom Dienstag, 
14. Mai bis Donnerstag, 16. Mai 2024 in den Fächern Deutsch und 
Mathematik (schriftlich und mündlich) statt. Nähere Informationen 
bekommen Sie bei der Schulanmeldung.
Weitere Auskünfte und Erläuterungen erteilt Ihnen gerne das 
Sekretariat (Tel. 09331/98140).
Wir freuen uns, Ihr Kind und Sie zu begrüßen!
Gerne auch an unserem Schulfest am 3. Mai 2024 von 13.00 
bis 17.00 Uhr.

Grundschule Sonderhofen
Hausmüll, Schrott und volle Säcke
Fest im Jahresplan der Grundschule ist die Aktion Putzmunter des 
Team Orange verankert. Viele Schulen und Vereine in Würzburg 
und Umgebung beteiligen sich regelmäßig an diesem Ereignis. In 
diesem Jahr waren wieder alle Kinder aus den Schulhäusern in 
Sonderhofen und Gaukönigshofen mit ihren Lehrerinnen zum Müll 
sammeln unterwegs. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllgreifern, 
Müllsäcken und Bollerwagen ging es von den Schulhäusern los 
in die nähere Umgebung.
Voller Elan und Begeisterung wurde von den Kindern alles auf-
gelesen und gesammelt, was nicht in die Umwelt gehörte. Unter 
anderem fanden die Kinder Fahrzeugteile, Metallschrott, Fla-
schen, E-Zigaretten, Säcke voll stinkendem Hausmüll, verschie-
denste Schuhe und natürlich sehr viele Kunststoffverpackungen. 
Manches Kind krabbelte auch tief ins Gebüsch, um Müll und 
Unrat jeglicher Art herauszuziehen. Zum großen Erstaunen aller 
Kinder wurde im Gebüsch auch ein Geldbeutel samt Inhalt gefun-
den, der umgehend bei der Gemeinde abgegeben wurde. In nur 
zwei Schulstunden wurden mehrere Bollerwagen mit Müll beladen 
und viele Müllsäcke gefüllt.
Das Ziel, die Natur von liegengebliebenem Unrat zu befreien 
wurde vollauf erreicht. Die Kinder äußerten immer wieder ihr 
Unverständnis über die Funde, was zeigt, dass sie zunehmend 
für einen sorgsamen Umgang mit ihrer Umwelt sensibilisiert sind.
Text: K.Stiller, GS Sonderhofen

  Rund um „55plus“ / Senioren und Seniorinnen

Beratung in Rentenangelegenheiten 
im Rathaus Aub
Der nächste Termin zur Beratung in Rentenangelegenheiten bzw. 
Aufnahme von Anträgen durch Herrn Weißenberger (Versicher-
tenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund) fi ndet am 
Donnerstag, den 2. Mai 2024 von 9.00 bis 16.00 Uhr, im Rathaus 
Aub statt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte rechtzeitig zwecks 
Terminvereinbarung unter Tel. 09335/9710-0 oder per E-Mail an: 
v.schreiber@vgem-aub.bayern.de an.

Vortragsreihe des 
Pfl egestützpunktes Würzburg 

Anmeldung erbeten Tel. 0931/207814-14:
Dienstag, 14.5.2024, 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Achtsamer Zugang zur inneren Welt 
von Menschen mit Demenz
Referent: M.-L. Strömsdörfer/HALMA
Pfl egestützpunkt Würzburg, Bahnhofstr. 11

Dienstag, 11.6.2024, 14.00 – 15.30 Uhr
Thema: Gesund durch die Sommerhitze
Offenes Musterhaus in Kürnach, Prosselsheimer Str. 16
Donnerstag, 13.6.2024

GENUSSBUCH 2024 wieder mit Freizeittipps
Zur Mitnahme liegt das Genussbuch 2024 in den Rathäusern auf 
und der Bürgerinfo in Stadt und Landkreis oder zum Download 
unter www.kommunalunternehmen.de/beratung-unterstuet-
zung/genusstisch

HELFERKREIS – WIRKOMMUNAL
Der Eine wartet, dass die Zeit sich wandelt – der Andere packt 
sie kräftig an und handelt.
Mit diesem Zitat informiert die Fachstelle für pfl egende Angehöri-
ge über den neuen, gerade entstehenden Helferkreis.
 • Gesucht werden Erwachsene, mit Freude am Umgang mit 

Menschen und Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die 
Kosten für die Schulung werden übernommen. Die Aufgaben 
der Helfer umfassen z. B. Spazierengehen, gemeinsam ko-
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chen, Gespräche führen – keine pflegerischen Tätigkeiten oder 
Fahrdienste.

	•	 Vorteil für die Helfer: Aufwandsentschädigung, Erfahrungsaus-
tausch

Weitere Info: 
fachstelle@wirkommunal.de oder Frau Kampschulte,
Tel. 0931/80442-81. Jetzt anmelden!

Seniorenwochen vom 5.5. bis 17.5.2024
Eine große Auswahl an Aktionen und Vorträgen sind wieder für 
die Landkreisbürger organisiert und zusammengestellt worden. 
Das Thema „Digitalisierung“ und der Umgang mit den Neuerun-
gen wird bei vielen Veranstaltungen berücksichtigt.
Die Broschüren liegen am Rathaus, Deutschherrnhalle in Gelchs-
heim oder auch im „ALTEN BAHNHOF“ in Gelchsheim zur Mit-
nahme aus.
Unter www.seniorenwochen.info steht die pdf zum Download zur 
Verfügung.
Einfach die Angebote nutzen. Viel Spaß und Freude bei den Be-
gegnungen!

Herzliche Einladung 
zum 

ToP - Tanznachmittag 

17:00 Uhr 

_________________________________________________________________________________________________ 

Tanzen in der Gemeinschaft macht Freu(n)de. 
 

Es wurden Tanzformen geschaffen, die viel Freude bereiten, 
Bewegung erhalten und den Geist trainieren, 

die Geselligkeit fördern 
und 

von Tänzerinnen und Tänzern jeden Alters tanzbar sind. 
 

Mit diesem Schnuppernachmittag “T(anzen) o(hne) P(artner) - Tanz“ möchten wir Sie 
begeistern für unsere Art zu tanzen 

und 
gleichzeitig für neue Tanzgruppen in Ihren Gemeinden werben. 

 
Im Programm sind Tänze aus unserem Land, internationale Folklore, 

Elemente und Tanzschritte aus den bekannten Standardtänzen. 
 

Eingeladen sind 
 

ALLE 
 

Tanzbegeisterte   (Jüngere / Mittelalter / Senioren) 

Tanzinteressierte   (Jüngere / Mittelalter / Senioren) 
 

________________________________________________________________________ 
 

bis spätestens  9. Juni 2024   (erforderlich) 
______________________________________________________________________ 

 

 09335 90102   (Seniorenbeauftragte / Stadt Aub)    
 09335 1325   (Seniorenbeauftragte / Stadt Aub)    

 

 

ToP-Tanznachmittag
Herzliche Einladung zum ToP-Tanz-
nachmittag
19. Juni 2024, 14.00 bis 17.00 Uhr, Spi-
talgarten/Aub

Tanzen in der Gemeinschaft macht Freu(n)de.
Es wurden Tanzformen geschaffen, die viel Freude bereiten, die 
Bewegung erhalten und den Geist trainieren, die Geselligkeit för-
dern und von Tänzerinnen und Tänzern jeden Alters tanzbar sind.
Mit diesem Schnuppernachmittag „T(anzen) o(hne) P(artner)- 
Tanz“ möchten wir Sie begeistern für unsere Art zu tanzen und 
gleichzeitig für neue Tanzgruppen in Ihren Gemeinden werben.
Im Programm sind Tänze aus unserem Land, internationale Folk-
lore, Elemente und Tanzschritte aus den bekannten Standard-
tänzen.
Eingeladen sind ALLE
Tanzbegeisterte (Jüngere/Mittelalter/Senioren)
Tanzinteressierte (Jüngere/Mittelalter/Senioren)
Anmeldung: bis spätestens 9. Juni 2024 (erforderlich)
- Gudrun Mark, Tel. 09335/90102 (Seniorenbeauftragte/Stadt Aub)
- Ina Heidschmidt, Tel. 09335/1325 (Seniorenbeauftragte/Stadt Aub)

  Kirchliche Nachrichten

Für den gesamten Pastoralen  
Raum Ochsenfurt
Meditative Osterwanderung im frühlingshaften Gollachtal am 
Sonntag, 5. Mai 2024
Treffpunkt/Start: 12.50/13.00 Uhr am Schlossparkplatz in Aub
Strecke: Aub – Reichelsburg – Kunigundenkapelle – mit musika-
lischer Begleitung an verschiedenen Text- und Liedstationen
Dauer: ca. 3 – 3,5 Std. – geselliger Schlusshock im Café Aulbach 
in Aub!
Herzliche Einladung an alle, die Naturerlebnis und Glauben aktiv 
in Einklang bringen möchten!
Bitte um Anmeldung unter Tel. 0931/463631!
Elsbeth Krämer, Gottesdienstbeauftragte

„Schritt für Schritt“
Wanderung für trauernde Menschen am Samstag, 4. Mai
Am Samstag, den 4. Mai sind Frauen und Männer, die um einen 
lieben Menschen trauern, zu einer gemeinsamen Wanderung im 
Gollachtal eingeladen.
Sie beginnt um 14.00 Uhr an der Stadtpfarrkirche in Aub.
Unterwegs gibt es einige Stationen mit Impulsen und Gedanken.

Zu dieser Wanderung laden der Pastorale Raum Ochsenfurt und 
die Katholische Landvolkbewegung Würzburg herzlich ein.
Info: 
Burkard Fleckenstein, Tel. 09335/1778

  Soziale Dienste

Sozialdienst katholischer Frauen Würzburg
Hilfe in unsicheren Zeiten
Wir beraten vor Ort, telefonisch, 
teilweise online oder per Video.
Infos zu Öffnungs- und Sprech-
zeiten finden Sie auf unserer 
Homepage.

Frauenberatungsstelle | FBS im SkF
Beratung und Begleitung für Frauen zu allen Fragen, Konflikten 
und bei Gewalterfahrung
Tel. 0931/450070, fbs@skf-wue.de | www.fbs.skf-wue.de

Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsberatung | 
KSB im SkF
Beratung und konkrete Unterstützung in allen Fragen und Kon-
flikten rund um das Thema Schwangerschaft
Tel. 0931/13811, ksb-wue@skf-wue.de 
www.schwanger.skf-wue.de

Frauenhaus | FH im SkF
Beratung und Schutzraum bei häuslicher Gewalt
Tel. 0931/4500777, fh@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Erziehungsberatung für Familien, Kinder und Jugendliche
Beratung bei Fragen zu Erziehung, Probleme in der Schule, Tren-
nung und Scheidung, Entwicklung des Kindes
jeden Donnerstag im Familienstützpunkt Hauptstraße 31, Aub - 
Jelena Rösch
Tel. 0172/9728132
rösch.jelena@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Telefon- und Notfallseelsorge
	•	 Diakon Winfried Langlouis Röttingen, Tel. 09338/378656, 

0151/26757313
	•	 Telefonseelsorge u. Krisendienst Würzburg e. V., 
		  Tel. 0800/1110111, 0800/1110222
	•	 Krisendienst: Tel. 0931/571717

	•	 Wildwasser Würzburg e. V. (Für Frauen), Tel. 0931/13287
	•	 Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116016
	•	 AWO Frauenhaus: Tel. 0931/619810

	•	 Kinder- u. Jugendtelefon, Tel. 0800/1110333
	•	 Deutscher Kinderschutzbund e. V., Würzburg, 
		  Tel. 0931/15177

	•	 Ehe-, Familien-, Lebensfragen, Tel. 0931/386-69000

	•	 Trauer nach Suizid, Würzburg, Tel. 0931/373468

	•	 Mobbing-Beratungsstelle
		  (Fair am Arbeitsplatz), Würzburg, Tel. 0931/38665328

	•	 Schuldnerberatung 
		  Christopherus GmbH Würzburg, Tel. 0931/322413
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Sozialstation
Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V.
Marktplatz 11; 97285 Röttingen
Tel. 09338/9806111
Fax 09338/9806113
http://www.kunigund.de
E-Mail: amb-pfl ege@kunigund.de

EUTB®-Teilhabeberatung des BBSB
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen. 
Tel. 0931/46529511
Mobil: 0151/25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 0171/7955759 (Barbara Noll) 
teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

  Ärzte- und Apothekennotdienst

Ärzte- und Apothekennotdienst
für Aub und Umgebung
Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Giftnotruf München: 089/19240

Zahnärztlicher Notdienst
1.5.2024 Dr. Thorsten Thalmann Schloßplatz 5, 
 97340 Marktbreit, Tel. 09332/1044
4.5. – 5.5.2024 Dr. med. dent. Martin Sichel, Birkenstr. 3, 

97232 Giebelstadt, Tel. 09334/1414
9.5.2024 Dr. med. dent. Hannes Bock, Schloßplatz 1, 

97340 Marktbreit, Tel. 09332/1525
11.5. – 12.5.2024 Sebastian Borst, Jahnstr. 5, 97199 Ochsen-

furt, Tel. 09331/3301
18.5. – 19.5.2024 Dr. Jan-Friedrich Dehner, Marktbreiter Str. 

54c, 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/9847200
20.5.2024 Dr. Martha Bozena Denner, Birkenstr. 3, 

97232 Giebelstadt, Tel. 09334/1414
25.05. – 26.5.2024 Dr. med. dent. Stephanie Eigenthaler, Seins-

heimstr. 22, 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/ 
2269

Weitere zahnärztliche Notdienste standen zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses nicht fest. Sie fi nden diese auch unter: www.
notdienst-zahn.de.

Apothekennotdienst
Beginn 8.00 Uhr bis 7.59 Uhr des Folgetages
Mittwoch, 1.5.2024 Stadt-Apotheke im Edeka, Nürnbergerstr. 5, 

97125 Uffenheim, Tel. 09842/953540
Samstag, 4.5.2024 Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8, 

97239 Aub, Tel. 09335/595
Sonntag, 5.5.2024 Adler-Apotheke, Marktstr. 6, 97340 Markt-

breit, Tel. 09332/3423
Donnerstag, 9.5.2024 Tauber-Apotheke, Rothenburger Str. 1, 

97285 Röttingen, Tel. 09338/981824
Samstag, 11.5.2024 Stern-Apotheke, Würzburger Str. 20, 

97215 Uffenheim Tel. 09842/444
Sonntag, 12.5.2024 Engel-Apotheke, Hauptstr. 23, 97199 

Ochsenfurt, Tel. 09331/87700
Samstag, 18.5.2024 Schwalben-Apotheke im Knaus-Center, 

Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt, 
Tel. 09331/983377

Sonntag, 19.5.2024 Rats-Apotheke, Hauptstr. 31, 97199 
Ochsenfurt, Tel. 09331/2340

Montag, 20.5.2024 Stadt-Apotheke, Hauptstr. 40, 97199 
Ochsenfurt Tel. 09331/2330

Samstag, 25.5.2024 Stadt-Apotheke im Edeka, Nürnbergerstr. 5, 
97125 Uffenheim, Tel. 09842/ 953540

Sonntag, 26.5.2024 Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8, 
97239 Aub, Tel. 09335/595

Donnerstag, 30.5.2024 Schwalben-Apotheke im Knaus-Center, 
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt 
Tel. 09331/983377

  Blutspendetermine in der Umgebung

Mittwoch, 15.5.2024, 16.30 – 20.30 Uhr
OCHSENFURT
Staatliche Realschule, Pestalozzistr. 6
Bitte bringen Sie zu jeder Spende Ihren Blut-
spende- und Personalausweis mit.
Danke

  Neues aus unseren Büchereien

Stadtbücherei Aub
Die städtische Bücherei bietet Ihnen die kostenfreie Ausleihe von
Büchern, Zeitschriften, Audiokassetten und Hörbüchern. Unsere
Bücherei ist ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Mütter mit
Kleinkindern.

Stadt Aub Bibliothek
Marktplatz 1, 97239 Aub
Tel.  09335/971027
Fax 09335/971044
E-Mail  buecherei@stadt-aub.de

Unsere Öffnungszeiten
Dienstags: 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitags:    9.00 bis 11.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei Gelchsheim 
im Gemeindehaus
E-Mail: buecherei@gelchsheim.de
Telefon-Nr. 09335/997422

Bitte beachten Sie unsere Sommeröffnungszeiten ab April:
Sonntag 12.30 – 13.30 Uhr
Dienstag 16.00 – 17.00 Uhr
Neue Romane:
Berg, Erich: Roter Sand – Mord auf Gran Canaria
Dusse, Carsten: Achtsam morden
Fuchs, Katrin: Das Flüstern des Lebens
Jacobs, Anne: Der Dorfl aden – Wo der Weg beginnt
Meyer, Kai: Die Bibliothek im Nebel
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Moyes, Jojo: Das Haus der Wiederkehr
Paris, H. F.: Der wunderbare Garten der Mrs. P.
Poznanski, Ursula: Die Burg
Werkmeister, M. Am Himmel funkelt ein neuer Tag
 Der Wind singt unser Lied
 Das Glück riecht nach Sommer
 Am Horizont wartet die Sonne

Kinderbücher von Bright, Rachel:
Die Streithörnchen – Trau Dich, Koalabär – Der Löwe in dir – 
Kleiner Wolf in weiter Welt – Der Wal, der immer mehr wollte u. a.

Neue Tonies
Lieblingskinderlieder – Frühlingslieder u. v. a.
Neue Austauschbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene!

AUS DEM VEREINSLEBEN

  Vereine Aub

Ars Musica Aub
Im Monat Mai laden wir ganz herzlich zu folgenden Veranstal-
tungen ein:
Sonntag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Spitalkirche
Orchesterkonzert, Orchester Venturo
Sonntag, 19. Mai, 17.00 Uhr, Spitalkirche
Klavier und Sopran
Maria Shuliakovskaia, Sopran
Veit Wiesler, Klavier

Sonntag, 26. Mai, 11.00 Uhr, Spitalbühne
Musiklischer Frühschoppen
Blechintakt
(Veranstalter: Förderverein Fränkisches Spitalmuseum)

Nähere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage https://
ars-musica.de sowie in unserem Programmheft „Kulturfrühling 
Aub 2024“, das an vielen Orten aufl iegt.

AKUV

Fasenachtsverein Narrhutia Aub 
Einladung Generalversammlung
Wir laden Sie herzlich zu unserer diesjährigen Generalversamm-
lung ein.
NARRHUTIA Generalversammlung 2024
Sonntag, 16. Juni 2024 um 19.00 Uhr
beim Café Schedel in Aub

Tagesordnung
 1. Begrüßung durch die Vorstandschaft
 2. Feststellung der ordentlichen Einberufung/Beschlussfähigkeit
 3. Totengedenken
 4. Jahresberichte der Vorsitzenden, des Kassiers und der Kas-

senprüfer
 5. Entlastung der Vorstandschaft
 6. Ehrungen
 7. Grußwort des Bürgermeisters
 8. Verschiedenes – Wünsche und Anträge
 9. Schlusswort
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Anträge bitten wir schriftlich 
bis spätestens 26. Mai 2024 bei unserer Vorstandschaft einzurei-
chen!
Gerne per E-Mail an narrhutia-aub@gmx.de.
Mit karnevalistischen Grüßen,
Fasenachtsverein NARRHUTIA e.V. Aub



14 Nummer 5
1. Mai 2024

Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub

Blues- und Rockmusik in Aub!
Live-Konzerte unterm Glasdach auf der Spitalbühne!
Unser Programm 2024:
Samstag, 25.5.2024, Earl Grey
Die Band serviert Rock- und Bluesklassiker der 70er und 80er 
Jahre mit dem Vibe und Spirit klassischer anglo-amerikanischer 
Rocktrios. Zwischendurch gibt Bandleader Conny Martins die eine 
oder andere amüsante Anekdote rund um die Rock- und Blues-
musik zum Besten.
Eintritt frei!

Freitag, 21.6.2024 Sonnie Ronnie and the Shotguns
Das Powertrio um Bandleader Norbert „Sonnie Ronnie“ Schotten-
hamml bietet einen heißen Querschnitt aus Blues, Rhythm ‘n‘ 
Blues und Old School Rock ‘n‘ Roll. Fans von Hendrix, Clapton, 
Stevie Ray Vaughan werden sich freuen.
Eintritt frei!
Für alle Konzerte gilt: Beginn 19.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
Für kühle Getränke zu entspannten Preisen ist bestens gesorgt.
Die Bands und Still got the Blues freuen sich auf euren Besuch!

Freiwillige Feuerwehr Aub

  

es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder 
Aktive bitte in Dienstuniform! 

Termine Mai
Dienstag, 30. April, 14.30 Uhr
14.30 Uhr Treffpunkt FW-Haus anschl. Aufbau am 
Marktplatz
16.00 Uhr Abfahrt Trupp I
16.30 Uhr Treffpunkt Standpersonal am Marktplatz

17.00 Uhr Abfahrt Trupp II
18.00 Uhr Stellen des Maibaums
20.00 Uhr Abbau
Der Kindergarten Kunterbunt und die Freiwillige Feuerwehr 
Aub laden jung und alt wieder herzlich zum Maibaumfest ein. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, Ausschank von 
17.00 bis 20.00 Uhr. Für musikalische Umrahmung sorgt ab 
18.00 Uhr die Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub.

Samstag, 4. Mai, 18.45 Uhr
Florianstag – siehe Einladungsschreiben

Montag, 6. Mai, 19.00 Uhr
Floritreff – Arbeiten rund um die Feuerwehr

Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr
2. Frühjahrsübung – zahlreiche Teilnahme erwünscht

Mittwoch, 29. Mai, 18.45 Uhr
Besuch des Feuerwehrfestes in Aufstetten
Treffpunkt am Feuerwehrhaus
Frank Jacob, Vorsitzender

Historische Trachten- und Stadtkapelle Aub
Termine:
Mittwoch, 8. Mai
Bittprozession zu Christi Himmelfahrt um 19.00 Uhr

Donnerstag, 9. Mai – Christi Himmelfahrt
musikalische Unterhaltung auf dem Vatertagsfest in Oellingen 
ab 14.00 Uhr

Donnerstag, 30. Mai
Fronleichnamsprozession um 10.15 Uhr

Tennisclub Aub
Saisoneröffnung mit Schnuppertraining
am Sonntag, 28. April 2024 ab 12.00 Uhr
Zu diesem traditionellen Schnuppertraining laden 
wir alle Mitglieder und Nichtmitglieder – Anfänger, 

Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger – Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene ein. Zum Mittagessen gibt es Steak und Bratwurst 
vom Holzkohlegrill und im Laufe des Nachmittags Kaffee und 
Kuchen. Wir freuen uns auf einen regen Besuch zum Start in die 
neue Saison.

Sommertraining
Das wöchentliche Training für Kinder/Jugendliche/Erwachsene 
beginnt wieder ab Ende April.
Du hast Interesse daran teilzunehmen?
Du bist schon bei uns dabei?
Oder ein Neuling, egal ob aus Aub oder den umliegenden Ort-
schaften und möchtest gerne Tennis spielen?
Dann melde dich ab sofort bei Matthias Gans, Tel. 09335/997063 
oder Johannes Gunkelmann, Tel. 09335/6779991 oder schreibe 
uns eine E-Mail an tcaub@t-online.de.
Bei Bedarf können Tennisschläger anfangs vom Verein kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Organisation der Trai-
ningseinheiten bitten wir um frühzeitige Anmeldung.

Achtung – dieses Jahr wieder wöchentlicher Dienstagstreff
Hallo,
auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, sich in un-
gezwungener Atmosphäre zum Tennisspielen zu treffen. Dieses 
Jahr findet unser Tennistreff wieder am DIENSTAG statt. Du hast 
Zeit und Lust, etwas Sport zu machen? Dann komm doch einfach 
vorbei. Beim DIENSTAGSTREFF können sich alle Tennisbegeis-
terte wöchentlich ab ca. 18.30 Uhr treffen und den Schul-/Arbeits-
tag bei Sport und Geselligkeit ausklingen lassen. Dies soll auch 
eine Anlaufstelle für diejenigen sein, die nicht die Möglichkeit 
haben jede Woche zu spielen, aber dennoch ab und zu Zeit dafür 
finden. Wir freuen uns auf euch.

Mannschaft – Midcourt U10 Nordliga 2 Gr. 509
Termine:
	•	 9.6. 	 TG Kitzingen II – TC Aub
	•	 16.6. 	TC Aub – TC Rot-Weiß Gerbrunn II
	•	 23.6. 	TC Aub – TC Weiß-Blau Würzburg
	•	 30.6. 	SG Randersacker – TC Aub
	•	 7.7. 	 TC Aub – TC Iphofen
	•	 jeweils um 15.00 Uhr
Wir laden alle Interessierten ein, unseren Nachwuchs tatkräftig zu 
unterstützen und wünschen viel Erfolg!

Unsere Termine 2024:
Sonntag, 28. April: Saisoneröffnung
Sonntag, 29. September: Saisonabschluss mit Schleifchenturnier

  Vereine Gelchsheim

CSU-Ortsverband Gelchsheim
Grenzgang am Samstag, 18. Mai 2024
Startpunkt ist um 9.00 Uhr am Dorfplatz in Gelchsheim
Der CSU Ortsverband Gelchsheim lädt zusammen mit den Feld-
geschworenen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie 
besonders alle Kinder und Jugendliche zum Grenzgang ein.
Wir möchten unsere Gemarkungsgrenzen per Fahrrad abfahren.
Für alle, die nicht Rad fahren können oder wollen, wird ein Fahr-
zeug bereitstehen.
Neben vielen interessanten Informationen zu unserer Gemarkung 
wird es zwischendurch auch eine Brotzeit und Getränke geben.
Die Befahrung unserer Gemarkungsgrenzen soll sich über meh-
rere Etappen ziehen und im nächsten Jahr fortgesetzt werden.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme.
CSU Ortsverband Gelchsheim� Feldgeschworene Gelchsheim

Werden Sie Mitglied in den  
örtlichen Vereinen!
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Liederkranz Gelchsheim
Wir laden herzlich zu unseren Chorprojekt-2024-Konzerten ein:
Sa, 15. Juni – Deutschherren-Halle Gelchsheim
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr
Sa, 22. Juni – Spitalbühne Aub
Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr
Kartenvorverkauf:
An den Dienstagen, 28.5.2024, 4.6.2024, 11.6.2024 jeweils von 
19.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Deutschherren-Halle
und ab 28.5.2024 bei Friseursalon Struwwelpeter, Hauptstr. 41, 
97255 Gelchsheim
und Getränke Hirth, Inh. Stüber, Uffenheimer Str. 8, 97239 Aub
Die Eintrittskarten sind bei Abholung bar zu zahlen.
Erwachsene 8 Euro, Jugendliche ab 14 Jahren 5 Euro
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

20 Jahre Marktmusikanten Gelchsheim

JUBILÄUMSFEST
Sonntag, 26. Mai 2024
Programmablauf:
	14.00 Uhr	 bis 14.30 Uhr Maiandacht mit den Marktmusikanten in 

der Pfarrkirche St. Ägidius
	14.45 Uhr 	bis15.30 Uhr Standkonzert der Marktmusikanten am 

Dorfplatz(Getränke, Kaffee, Torten und Kuchen)    
	15.30 Uhr	 bis 18.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit der Musikkapel-

le Oellingen am Dorfplatz (Brot, Kipf, Bratwürste und 
Steaks)  

Wir Marktmusikanten Gelchsheim freuen uns auf zahlreichen 
Besuch und gute Unterhaltung bei unserem Jubiläumsfest!
(bei schlechtem Wetter ist für eine Überdachung gesorgt)

Musikverein Oellingen  
Freiwillige Feuerwehr Oellingen
Vatertagsfest Oellingen
Zu unserem Vatertagsfest am Vereinsheim Oellingen an Christi 
Himmelfahrt, den 9. Mai 2024, laden wir Sie recht herzlich ein.
Programm:
	10.00 Uhr	 Frühschoppen
	11.30 Uhr	 Mittagessen: Spießbraten mit Spätzle und Salat, 

Pommes, Steaks, Brat- und Currywurst
Nachmittags: Musikalische Unterhaltung mit der Historischen 
Trachten- und Stadtkapelle Aub
Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Currywurst, Steaks und Pommes
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heißen Sie schon heute recht 
herzlich willkommen!
Musikverein Oellingen
Freiwillige Feuerwehr Oellingen

Obst- und Gartenbauverein Gelchsheim
TERMINVORSCHAU – Mai 2024:
	•	 Landesgartenschau Baden-Württemberg:
		  Wangen im Allgäu vom 26.4. bis 6.10.2024
	•	 Di, 7.5.2024 – online-Seminar
		  Landesverband Gartenbau 18.00 Uhr
		  Biologische Vielfalt auf dem Balkon
		  Referentin: Birgitt Schattling
		  www.gartenbauvereine.org
	•	 4. Mai 2024 – Hoffest und Gartenbasar, Am See 9, 97359 

Schwarzach/Main
		  www.gaertnerei-schwarzach.de
	•	 15./16.5.2024 Rosen-, Kunst- und Gartentage Hollfeld
		  www.hollfeld.de/rosentage
	•	 Sonntag, 19. Mai 2024, Schloss Weikersheim, ab 11.00 Uhr
		  Aktionstag zum „Tag der Bienen“
		  Abwechslungsreiches Programm mit Führungen und Mitmach-

aktionen
		  www.schloss-weikersheim.de

	•	 9. Mai bis 12. Mai 2024
		  Dennenlohe 25. „Dennenloher Schloss- und Gartentage“ 

Schloss- und Park Dennenlohe
		  www.dennenlohe.de
	•	 18.5. bis 20.5.2024
		  Schloss Eyrichshof Gartenfest Schloss Eyrichshof Schloss 

Eyrichshof, Ebern

SONNTAG – 26. Mai 2024 – neuer Termin!!!
Gestalten des Blumenteppichs zur Fronleichnamsprozession
OGV Gelchsheim
	•	 Tag der offenen Gartentüre des Landkreises Würzburg
	 	 Sonntag, 9. Juni 2024
		  Samstag, 8. Juni 2024 – Auftaktveranstaltung in Aub
		  (bayernweit findet der Tag der off. Gartentüre am 30.6.2024 

statt)
	•	 Di., 11.6.2024, An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
„Bienenfreundliche Gärten – Lebensräume für Wild- und Honig-
bienen gestalten und pflegen“: 9.00 bis 16.00 Uhr
Veranstalter: Institut für Bienenkunde und Imkerei
Veranstaltungsort: An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim

Der Kreisverband Gartenbau Würzburg beteiligt 
sich auch 2024 wieder am Streuobstprogramm 
der Bayerischen Staatsregierung, nachdem im 
letzten Jahr über 650 Bäume landkreisweit ge-
pflanzt wurden.
Interessierte können sich an den OGV Gelchs-
heim wenden. Die Baumbestellungen werden 

gesammelt, vom Kreisverband für das Förderprogramm bearbei-
tet und die Ausgabe der Bäume organisiert. Die Vielfalt an mögli-
chen Hochstammbäumen ist unter

www. bayern-streuobstpakt.de oder
www.streuobst-in-bayern.de oder

www.lfl.bayern.de/streuobst
zu finden sowie das Förderprogramm „Streuobst für alle“.
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OGV Gelchsheim – nähere Info bei:
1. Vors. Annemarie Büser oder unter ogv-gelchsheim@t-online.de
	•	 Für eine Baumbestellung werden Anschrift des Interessen-

ten und Adresse bzw. Flur-Nummer des Grundstücks be-
nötigt.

	•	 Obstbaum/-bäume wird kostenlos zur Verfügung gestellt
		  Streuobstberaterin des Landkreises Würzburg:
		  Frau Lena Wunderlich
		  Tel. 0931/8003-5456
		  Mail: l.wunderlich@lra-wue.bayern.de
	•	 LUST AUF HEIMISCHES OBST?
		  DAS ALLES KANN GEPFLANZT WERDEN:
		  Kernobst (Apfel und Birne)
		  Steinobst (Pflaume, Mirabelle und Kirsche)
		  Walnuss
		  Quitte
		  Wildobst wie Vogelkirsche, Holzapfel, Wildbirne, Eberesche, 

Speierling, Elsbeere, Maulbeere, Esskastanie, Mispel
– alle Angaben ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten –

Sportverein Gelchsheim
Damengymnastik

 

WENN DIR ETWAS WICHTIG IST –  
GIBT ES KEIN   A B E R   !!! 

 

 

DAMENGYMNASTIK GELCHSHEIM  

MONTAGS - DEUTSCHHERRNHALLE 

16.00 Uhr    Seniorengruppe 

20.00 Uhr  Damengymnastik 
 

Damengymnastik-SV-Gelchsheim@t-online.de 
 

Info zu weiteren sportlichen Angeboten / Terminen des SV: 

Ina Leimig, Kirchstraße 7 

 

Genieße sportlich den Sommer: 

Freibad am Gaubahnradweg  -  Fahrradwege  -  
Kulturwanderwege 

Abteilung Fußball
U7 Bambini-Fußball-Mannschaft SV Gelchsheim/TSV Aub
Du hast Lust auf Bewegung und suchst eine sportliche Heraus-
forderung? Du spielst gerne Fußball? Du bist zwischen 4 und 7 
Jahre alt? Du kommst aus Gelchsheim oder Aub oder deren Orts-
teilen? Dann schau doch einfach mal beim Bambini-Fußballtrai-
ning des SV Gelchsheim/TSV Aub vorbei. Wir trainieren einmal 
wöchentlich, immer am Dienstag, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
auf dem Fußballplatz in Gelchsheim.
Beim Training, bei dem Du spielerisch erste fußballerische Er-
fahrungen sammeln kannst, steht eindeutig der Spaß im Vorder-
grund! Haben wir Dein Interesse (oder das Deiner Eltern) ge-
weckt?!? Dann schau doch spontan einfach mal vorbei. Für 
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weitere Rückfragen und Informationen steht der Trainer Johannes 
Gunkelmann (Tel. 0151/17404861) zur Verfügung. Wir freuen uns 
auf Dich!

(SG) SV Gelchsheim (SG mit Aub, Spiele in Gelchsheim)
Kreisliga Würzburg 1
So., 5.5., 15.00 Uhr, SB Versbach – (SG) SVG
Sa., 11.5., 16.00 Uhr, (SG) SVG – TSG Estenfeld
Fr., 17.5., 18.30 Uhr, (SG) SVG – FC Hopferstadt

(SG) TSV Aub (SG mit Aub, Spiele in Aub)
A-Klasse Würzburg 2
So., 5.5., 15.00 Uhr, SV Kleinochsenfurt – (SG) TSV Aub
So., 12.5., 15.00 Uhr, (SG) TSV Aub – TSV Rottenbauer
Sa., 18.5., 13.00 Uhr, TSV Gnodstadt – (SG) TSV Aub

Besucht uns auf Social Media! Spieltermine, Spielberichte und 
Aktuelles aus dem Verein:
Facebook                   Instagram               Whatsapp

      

  Vereine Sonderhofen

CSU-Ortsverband Sonderhofen

Socialmedia
Besucht uns auch online!
Uns ist eine aktive Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, um unser Tun 
für euch alle transparent zu machen.
Damit wir uns politisch für euch einsetzen können, brauchen wir 
den Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde.
Kontaktiert uns gerne online, besucht unseren Stammtisch oder 
sprecht uns direkt an.
Also folgt uns und verpasst keine unserer Veranstaltungen und 
Aktivitäten!
Euer CSU-Ortsverband Sonderhofen

Freiwillige Feuerwehr Sonderhofen
Einladung zum Gottesdienst für verstorbene Mitglieder am Sonn-
tag, den 5.5.2024 um 9.30 Uhr in der Kirche.

Weißbierabend
Herzliche Einladung zu unserem traditionellen Weißbierabend am
29.5.2024 um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus. Wir freuen uns auf 
Ihr/Euer Kommen.

Die Freiwillige Feuerwehr feiert am 4. bis 7. September 2026 
ihr 140-jähriges Gründungsfest.
gez. Katharina Götz, Schriftführerin

Musikverein Sonderhofen

Straßenfest
Musikverein    
Sonderhofen

StraßenfestStraßenfest
Musikverein    

Wir freuen uns 
auf viele Gäste!

30. April 2024:
18:30 Uhr Aufstellung des 
Maibaums am Dorfplatz mit 
Musik und Bewirtung

1. Mai 2024:
11:00 Uhr Festbeginn mit 
Mittagessen in der 
Oberhofer Straße 

Musikalische Unterhaltung 
durch die Musikkapellen 
Harthausen und Bütthard

Im Verein ist Sport 

am schönsten … 

Mach mit!
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Verein Saubere Landschaft und  
Umwelt um Sonderhofen
Hauptversammlung
Die diesjährige Hauptversammlung findet am 8.5.2024 im Musik-
heim Sonderhofen statt. Beginn 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
•	 Begrüßung,
•	 Totengedenken
•	 Verlesung des letzten Protokolls
•	 Bericht des Vorstands,
•	 Bericht der Kassiererin
•	 Neuwahlen
•	 Wünsche und Anträge
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Schriftführer Karlheinz Lobensteiner

Sportverein Sonderhofen
Platzwart/Rasenmäherfahrer gesucht
Der Sportverein Sonderhofen sucht ab sofort für die Pflege des 
Sportplatzes einen Platzwart/Rasenmäherfahrer.
Hast du Lust – ob Jugendlicher, Erwachsener oder Rentner – in 
unserem Team mit anzupacken?
Dann melde dich bei Jochen Müller, Benjamin Kremer oder Wolf-
gang Pauscher.

Einladung zur Mitgliederversammlung am Freitag, 10. Mai 
2024 um 20.00 Uhr im Sportheim
Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder des Sportverein Sonderho-
fen 1946 e. V. zur ordentlichen Mitgliederversammlung ins Sport-
heim ein.
Tagesordnungspunkte:
	1.	 Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
	2.	 Gedenken an verstorbene Mitglieder
	3.	 Tätigkeitsnachweis des Vorstands
	4.	 Berichte der Spiel- und Abteilungsleiter
	5.	 Kassenbericht
	6.	 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
	7.	 Wünsche und Anträge
Wünsche und Anträge sind schriftlich bis spätestens 3. Mai 2024 
bei der Vorstandschaft einzureichen.
Die Vorstandschaft
Jochen Müller, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit/Breitensport
Benjamin Kremer, Vorstand Fußball
Wolfgang Pauscher, Vorstand Verwaltung/Finanzen

Abteilung Fußball
Spieltermine 1. Mannschaft (Kreisliga Wü 1)
So., 5.5.2024, 15.00 Uhr, SVS – Marktbreit/Martinsheim
So., 12.5.2024, 15.00 Uhr, Kürnach – SVS
Fr., 17.5.2024, 18.30 Uhr, SVS – FT Würzburg

Spieltermine 2. Mannschaft (B-Klasse Wü 2)
So., 5.5.2024, 13.00 Uhr, Hopferstadt II – (SG) SVS II
So., 12.5.2024, 15.00 Uhr, (SG) SVS II – Gülchsheim II
Sa., 18.5.2024, 13.00 Uhr, Bütthard/Wittighausen II – (SG) SVS II

Infos und Spieltermine Jugendfußball
Neben der ersten und der zweiten Mannschaft, gibt es beim SV 
Sonderhofen in der Jugend alle Altersklassen von der U19 bis zu 
den Bambini. Dabei geht der SVS in jeder Altersklasse eine Spiel-
gemeinschaft mit dem FC Hopferstadt, dem DJK-SV Riedenheim 
und dem SV Gelchsheim ein.

U19 A-Jugend (U19-Junioren-Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, trägt ihre Heimspiele in Sonder-
hofen aus
Trainer: Stefan Rummel, Philipp Zehnter (beide SVS), Marius Graf 
(FC Hopferstadt), Bastian Hersam (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag, 18.30 Uhr in Sächsenheim
Spieltermine:
Sa., 4.5.2024, 16.00 Uhr, SVS U19 - Dettelbach und Ortsteile U19
Sa., 11.5.2024, 16.00 Uhr, Bütthard U19 – SVS U19
Sa., 18.5.2024, 16.00 Uhr, Sulzfeld U19 – SVS U19
Sa., 25.5.2024, 16.00 Uhr, Rottenbauer U19 – SVS U19

U17 B-Jugend (U17-Junioren-Gruppe KT/OCH)
spielt als: (SG) DJK-SV Riedenheim, trägt ihre Heimspiele in 
Riedenheim aus
Trainer: Carsten Kremer (SVS), Manfred Reißmann (FC Hopfer-
stadt), Tobias Henkelmann (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag und Donnerstag, 19.00 Uhr in Rie-
denheim
Spieltermine:
So., 5.5.2024, 10.30 Uhr, SVS U17 – Eibelstadt U17
So., 12.5.2024, 10.30 Uhr, Bayern Kitzingen – SVS U17
So., 19.5.2024, 10.30 Uhr, SVS U17 – Dettelbach u. Ortsteile 2 U17
So., 26.5.2024, 10.30 Uhr, Sulzfeld U17 – SVS U17

U15 C-Jugend (U15-Junioren-Kreisklasse WÜ 1)
spielt als: (SG) FC Hopferstadt, trägt ihre Heimspiele in Hopfer-
stadt aus
Trainer: Simon Bullinger (SVS), Thorben Reibold, Martin Endres 
(beide FC Hopferstadt), Lars Weidlich (DJK-SV Riedenheim), 
Erwin Deppisch (SV Gelchsheim)
Trainingszeiten/-ort: Dienstag, 18.00  Uhr und Donnerstag, 
18.30 Uhr in Hopferstadt
Spieltermine:
Sa., 4.5.2024, 12.30 Uhr, SVS U15 – Rottendorf U15
Sa., 11.5.2024, 12.30 Uhr, SVS U15 – Eibelstadt U15
Sa., 18.5.2024, 14.45 Uhr, Heidingsfeld 2 U15 – SVS U15

U13 D-Jugend (U13-Junioren Kreisklasse WÜ 1)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, trägt ihre Heimspiele in Sonder-
hofen aus
Trainer: Matthias Müller (SVS), Björn Seubert (DJK-SV Riedenheim)
Trainingszeiten/-ort: Montag und Mittwoch 17.30 Uhr in Sächsen-
heim
Spieltermine:
Sa., 4.5.2024, 13.15 Uhr, SVS U13 – Günterselben U13
Sa., 11.5.2024, 13.15 Uhr, Hoheim U13 – SVS U13

U11 E-Jugend (U11-Junioren-Gruppe WÜ/KT/OCH)
spielt als: (SG) SV 1920 Gelchsheim, trägt ihre Heimspiele in 
Gelchsheim aus
Trainer: Jochen Müller, Robert Wörle (beide SVS), Michael Nadler, 
Björn Möller (beide FC Hopferstadt), Jonas Neckermann, Tim 
Frischat (beide SV Gelchsheim)
Spieltermine:
Fr., 3.5.2024, 17.00 Uhr, Klein-/Großlangheim U11 – SVS U11
Fr., 3.5.2024, 18.00 Uhr, Klein-/Großlangheim (2) U11 – SVS U11 (2)
Sa., 4.5.2024, 12.15 Uhr, SVS U11 (3) – Albershofen U11
Sa., 11.5.2024, 12.15 Uhr, SVS U 11 (3) – Sickershausen U11
Di., 14.5.2024, 17.00 Uhr, SVS U11 (2) – Ochsenfurter FV (2) U11
Di., 14.5.2024, 18.00 Uhr, SVS U11 – Ochsenfurter FV U11
Fr., 17.5.2024, 17.00 Uhr, Markt Einersheim U11 – SVS U11 (3)
Fr., 17.5.2024, 17.30 Uhr, Bayern Kitzingen U11 – SVS U11
Sa., 18.5.2024, 11.15 Uhr, Bayern Kitzingen (2) U11 – SVS U11 (2)
Sa., 25.5.2024, 12.15 Uhr, Hoheim U11 – SVS U11 (3)

U9 F-Jugend (U9-Junioren Gruppe WÜ/OCH)
spielt als: (SG) DJK-SV Riedenheim, trägt ihre Heimspiele in 
Riedenheim aus
Trainer: Wolfgang Pauscher (SVS), Matthias Jörg (FC Hopfer-
stadt), Thomas Mark (DJK-SV Riedenheim), Thomas Binder (SV 
Gelchsheim)
Spieltermine:
Fr., 3.5.2024, 16.30 Uhr, Hettstadt U9 – SVS U9
Fr., 10.5.2024, 17.00 Uhr, Kleinrinderfeld U9 – SVS U9

Mittwochs Workout
Jeden Mittwoch um 19.00 Uhr findet unser wöchentliches Workout 
mit unsere Trainerin Sophia Kinzinger in der Schulturnhalle statt. 
Wir freuen uns auf viele sportbegeisterte Teilnehmer!

Termine zum Vormerken:
Italienischer Abend: 29.6.2024

ABFALLBEWUSSTSEIN 
� zeigt sich bereits beim Einkaufen!
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AUS UNSERER NACHBARSCHAFT

Sängerkranz Bieberehren-Reinsbronn

Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt:
Weißwurstfrühstück, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen

ab 10 Uhr:
Sängerkranz Bieberehren | Gesangverein Eintracht Reinsbronn,
Frauenchor Mainklang Ochsenfurt,
Arioso und gemischter Chor Oberbalbach

ab 13 Uhr:
Trachtenkapelle Bieberehren e.V.

9. Juni am Haus der Vereine

100 Jahre Sängerkranz Bieberehren

9. Juni am Haus der Vereine

Matinee

Special 

Guest:

Savoy ballroom 

orchestra

SONSTIGE  
BEHÖRDENINFORMATIONEN

Mähen und Dengeln für den Hausgebrauch
Sensenkurse am 6. und 7. Juli 2024 in Burggrumbach
Der Landschaftspflegeverband Würzburg bietet in Zusammenar-
beit mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft zwei 
Kurse „Mähen und Dengeln für den Hausgebrauch“ an:
Die beiden Sensenkurse finden am Samstag, den 6. Juli und 
Sonntag, den 7. Juli 2024 jeweils von 7.30 bis 16.00 Uhr auf dem 
Hof von Edith Sachse in Burggrumbach, Bergstraße 28, statt.
Kursinhalte
In den Kursen mit maximal 14 Teilnehmenden geht es um Sicher-
heitsregeln im Umgang mit der Sense, um ermüdungsfreie Be-
wegungsabläufe, das Schärfen mit dem Wetzstein, den Umgang 
mit dem Mähgut und das Dengeln der Sense. Während des Kur-
ses wird mit gut gedengelten und gewetzten Sensen des Sensen-
vereins gearbeitet.
Kursleiter sind Werner Kleemann und Christoph Lorenz, beides 
zertifizierte Sensenlehrer im Sensenverein Deutschland. Der Kurs 
kostet 105 Euro pro Person, die zum Kurstag in bar mitzubringen 
sind. Dabei sein sollte auch Verpflegung für den Tag, wetterange-

passte Kleidung und Schuhwerk, Sonnenschutz sowie Schutz-
handschuhe und Gehörschutz fürs Dengeln. Auch eigene Sensen 
und Werkzeuge können mitgebracht werden. 
Die Anmeldung ist ab sofort möglich bei Edith Sachse, Tel. 09367/ 
2292.

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnach-
folge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei 
dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Planungs- und Fi-
nanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, 
Marketing, Unternehmensübergaben etc.). Dieses erste Orientie-
rungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen: www.aktiv-
senioren.de.
Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 8. Mai 2024, von 9.00 
bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würz-
burg, Kreisentwicklung, Tel. 0931/8003-5112.

Mit Bike & Bus zu Stadt, Land, Fluss

Entdecken Sie die Region auf bequeme  
und abenteuerliche Weise mit dem  
MaintalSprinter
Der MaintalSprinter ist kein gewöhnlicher Bus, sondern ein wah-
res Abenteuerfahrzeug für Familien und Ausflügler. Mit seinem 
einzigartigen Konzept bietet der APG-FreizeitBus nicht nur eine 
bequeme Transportmöglichkeit für Sie und Ihre Fahrräder, son-
dern auch eine Vielzahl von Aktivitäten entlang der Strecke, die 
sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern.
Eine der hervorstechenden Eigenschaften des MaintalSprinters 
ist sein Fahrradanhänger, der es Familien ermöglicht, ihre eigenen 
Räder mitzunehmen und die Region auf zwei Rädern zu erkun-
den. Dank dieser praktischen Lösung können auch steilere Ab-
schnitte der Strecke mühelos überwunden werden. So wird der 
MaintalSprinter nicht nur zum Transportmittel, sondern auch zum 
Ausgangspunkt für spannende Fahrradabenteuer entlang der 
malerischen Wege und Dörfer.
Der MaintalSprinter bietet eine umweltfreundliche Möglichkeit, die 
Region zu erkunden. Mit modernen und geräumigen Fahrzeugen 
können Fahrgäste entspannt die Fahrt genießen und sich auf das 
konzentrieren, was wirklich zählt: Das Erleben der Region und die 
gemeinsame Zeit mit der Familie und Freunden.
Entlang der MaintalSprinter-Strecke gibt es eine Fülle von Aktivi-
täten, die Familien und Ausflügler begeistern. Besonders beliebt 
sind Ausflugsziele wie der Tierpark Sommerhausen, der Kletter-
turm in Eibelstadt oder das Streichelgehege Arche Noah in Gau-
königshofen, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern.
Der APG-MaintalSprinter ist bis Anfang Oktober jedes Wochen-
ende und feiertags unterwegs. Fahrpläne erhalten Sie bei der 
APG in der Juliuspromenade 40 – 44 in Würzburg. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.maintalsprinter.de.

Wer ist das familienfreundlichste Unterneh-
men Bayerns?
Bewerbungsphase für den Wettbewerb „Erfolgreich.Familien-
freundlich“ – läuft ab 2. Mai 2024
Ob flexible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung oder in Pflegesituationen – immer mehr Unternehmen 
setzen auf eine familienfreundliche Unternehmenskultur und 
bieten familienfreundliche Maßnahmen an. Denn sie wissen: Eine 
familienbewusste Personalpolitik ist zu einem entscheidenden 
Erfolgsfaktor geworden. Sie rechnet sich für Unternehmen, gera-
de auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht.



Der Unternehmenswettbewerb „Erfolgreich.Familienfreundlich“ 
würdigt dieses Engagement und zeichnet die 20 familienfreund-
lichsten Unternehmen Bayerns aus. Bis zu fünf Unternehmen 
erhalten Sonderpreise für besonders originelle familienfreundliche 
Ansätze, die sich nicht ohne Weiteres als Muster für andere Un-
ternehmen eignen. 
Teilnehmen können kleine, mittlere und große Unternehmen mit 
Gewinnerzielungsabsicht und mit Sitz bzw. Betriebsstätte in Bay-
ern. Egal ob Handwerksbetrieb oder Software-Firma – jeder hat 
die gleiche Chance auf einen Gewinn.
Der Wettbewerb wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie gemeinsam mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
etwa alle zwei Jahre durchgeführt. Er ist eine Initiative im Rahmen 
des Familienpaktes Bayern und findet bereits zum fünften Mal 
statt. 
Die Bewerbungsphase startet am 2. Mai 2024 und endet am  
31. Juli 2024.
Eine Anmeldung zum Wettbewerb ist bereits vor dem offiziellen 
Bewerbungsstart möglich. Die Preisverleihung und Ehrung der 
Gewinner ist für Juni 2025 in München geplant.
Weitere Informationen finden Sie auf der Wettbewerbsseite:
www.erfolgreich-familienfreundlich.bayern. 
Telefonische Auskunft erteilt das Wettbewerbsbüro pme Familien-
service GmbH, Tel. 089/544794-1004.

Zahnarztpraxis 
Dr. Kilian Hellmuth
Marktplatz 24, 97239 Aub, Tel. 0 93 35/3 62

Liebe Patienten,
unsere Praxis ist von Montag, 6. Mai 2024 bis einschließlich 
Freitag, 17. Mai 2024 wegen Urlaub geschlossen.
Vertretung am Freitag übernimmt ZA Lorke, Hauptstr. 31, 
97239 Aub, Tel. 09335/99961.
Den Notdienst an den Wochenenden fi nden Sie unter 
notdienst-zahn.de.
Am Dienstag, den 21. Mai 2024 sind wir in gewohnter Weise 
wieder für Sie da.

Ihr Praxisteam
Zahnarzt Dr. Hellmuth

Dringend gesucht!
Kleines gemütliches Haus in Aub, 4 Zimmer,

evtl. mit kleinem Garten und gerne mit Garage,
für 4-köpfi ge Familie und einer Katze gesucht.

Bitte melden Sie sich unter Tel. 09335/362 oder 
09335/9978244.
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Steuerberater & Wirtschaftsprüfer PartG mbB

STEUERFACHANGESTELLTE M/W/D

BILANZBUCHHALTER M/W/D
STEUERFACHWIRTE M/W/D

LOHNBUCHHALTER M/W/D

info@dzh-steuern.de www.dzh-steuern.de

Steuerkanzlei
Peter Deppisch

Steuerkanzlei
Zippold-Deppisch-Hahn

Deppisch Zobel Hahn

&
Ochsenfurt Uffenheim
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